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Amtliche Bekanntmachung 

 
Gemeindewerke Hohenwestedt Kommunalservice 

 
Zusammenstellung 
 

1. Es betragen 

  1.1 im Erfolgsplan  

   die Erträge 3.454.717,00 €  

   die Aufwendungen 3.387.880,00 €  

   der Jahresergebnis 66.837,00 €  

 

  1.2 im Vermögensplan   

   die Einnahmen 2.143.780,00 €  

   die Ausgaben 2.143.780,00 €  

 

 

2. Es werden festgesetzt 

  2.1 Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

   und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 

     950.000,00 €  

    

  2.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 
                                                                        0,00 € 

                                       

    

  2.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 

                                                            1.500.000,00 € 

     

    

 

 

        Gemeinde Hohenwestedt 

 

Hohenwestedt, 14.12.2021     gez. Jan Butenschön 

Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Gemeindewerke Aukrug 
2  Zusammenstellung 
 

1. Es betragen 

  1.1 im Erfolgsplan  

   die Erträge 1.207.300,00 €  

   die Aufwendungen 1.140.993,00 €  

   der Jahresergebnis 66.307,00 €  

 

  1.2 im Vermögensplan   

   die Einnahmen 724.670,00 €  

   die Ausgaben 724.670,00 €  

 

 

2. Es werden festgesetzt 

  2.1 Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

   und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 

   0,00 €  

    

  2.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 € 

     

    

  2.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 250.000,00 € 

     

    

 

       Gemeinde Aukrug 

Aukrug, 09.12.2021 

       gez. Joachim Rehder 

       Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

 

Gebührensatzung 

der Kommunalen Kindertageseinrichtung 

der Gemeinde Hanerau-Hademarschen 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Mai 2021 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 566) und der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 Satz 1, 4 Abs. 1 Alternative 2 und 6 

Abs. 1 bis 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom  

10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 27) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Mai 2021 

(GVOBl Schl.-Holst. S. 566), der §§ 22-24 und 90 Abs. 1 Nr. 3 des Sozialgesetzbuches VIII (SGB 

VIII) vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Juni 

2021 (BGBl. I S. 1810) sowie des § 31 Abs. 1 Satz 1 und 2 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung 

von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz – 

KiTaG) vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 759) in der zuletzt geänderten Fassung 

vom 25. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 201) wird nach Beschlussfassung der Gemeinde-

vertretung Hanerau-Hademarschen vom 03. Dezember 2021 folgende Satzung erlassen: 

 

 

§ 1 

Gegenstand der Gebühr 

 

Zur Deckung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtung werden für die Inanspruchnahme der 

Einrichtung Benutzungsgebühren erhoben. 

 

§ 2 

Gebühr für die Betreuung 

 

(1) Die Gebühren für die unter 3-jährigen und die über 3-jährigen Kinder entsprechen denen im  

§ 31 Abs. 1 KiTaG festgelegten Höchstbeträgen je wöchentlicher Betreuungsstunde. 

(2) In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit für eine spontane Nutzung der Zeiten 07.00 Uhr bis 

08.00 Uhr sowie 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr eine 10er-Karte in der Kindertageeinrichtung zu erhalten  

Die Gebühren hierfür entsprechen denen im § 31 Abs. 1 KiTaG festgelegten Höchstbeträgen je 

Betreuungsstunde. 

Die Nutzung gilt jeweils für 10 x 1 Stunde. 

 

§ 3 

Gebühr für das Mittagessen 

 

(1) Die Gebühr für das Mittagessen beträgt monatlich in der Kindertageseinrichtung 51,75 €. Bei 

tageweiser Buchung des Essens: 
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 4 Tage/Woche 41,40 €/mtl. 

 3 Tage/Woche 31,05 €/mtl. 

 2 Tage/Woche 10,07 €/mtl. 

 1 Tag/Woche 10,35 €/mtl. 

(2) In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit für eine spontane Teilnahme am Mittagessen eine 

10er-Karte i. H. v. 27,00 € bei der Amtsverwaltung zu erwerben.  

(3) Gebührenschuldner, die einen Anspruch auf Bildung und Teilhabe gemäß §§ 28 ff. Sozialge-

setzbuch zweites Buch (SGB II), §§ 34 ff. Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), § 6 Bundes-

kindergeldgesetz (BKKG), § 2 bzw. § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes oder anderen Rechts-

grundlagen haben und einen Antrag auf Leistung der Bildung und Teilhabe gestellt haben, sind auf 

Antrag von der Zahlung für das Mittagessen befreit. 

(4) Eine Gebühr für das Mittagessen wird auf Antrag nicht erhoben, wenn ein Kind länger als an 10 

aufeinanderfolgenden Betriebstagen fehlt. Die regulären Schließzeiten gemäß der Satzung der 

Kommunalen Kindertageseinrichtung der Gemeinde Hanerau-Hademarschen bleibt unberücksich-

tigt. 

 

§ 4 

Gebührenermäßigungen 

 

Auf Antrag wird die Benutzungsgebühr nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) in der 

derzeit gültigen Fassung ermäßigt. 

 

§ 5 

Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

 

(1) Für die Unterbringung eines Kindes in der Kindertageseinrichtung gilt grundsätzlich der Zeit-

raum vom 01.08. des Jahres bis zum 31.07. des folgenden Jahres. Abweichungen können hiervon 

nur mit Zustimmung des Bürgermeisters zugelassen werden. Die ist also für ein volles Jahr = 12 

Monate zu entrichten. Sie ist für den laufenden Monat im Voraus fällig und bis zum 1. des jeweili-

gen Monats in einer Summe an die Amtskasse Mittelholstein zu zahlen. Die Zahlung soll bargeld-

los erfolgen, möglichst unter Verwendung des Abrufverfahrens. 

(2) Für die Aufnahme von Kindern im Verlaufe des Kindergartenjahres gilt, dass die Gebühr für 

den Monat voll zu entrichten ist, in dem das Kind in der Kindertageseinrichtung aufgenommen 

wird. Auch bei einem genehmigten Ausscheiden innerhalb des vereinbarten Zeitraumes ist die 

Gebühr für den Monat voll zu zahlen, in dem das Kind ausscheidet. Die Gebühren für die Betreu-

ung in der Kindertageseinrichtung sind auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn ein Kind wegen 

Krankheit oder anderer Gründe, die die Gemeinde nicht zu vertreten hat, die Kindertageseinrich-

tung nicht besuchen kann. 

(3) Für Zeiten, in denen die Kindertageseinrichtung geschlossen ist, sind die Gebühren weiter zu 

entrichten. 

(4) Vollendet ein Kind das 3. Lebensjahr, ist von Beginn dieses Monats an die Gebühr für die Re-

gelbetreuung eines Ü3 Kindes zu zahlen. 
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§ 6 

Stundung, Erlass 

 

Die Gebühren können auf Antrag gestundet oder erlassen werden. Für die Stundung und den Er-

lass von Gebühren findet die Satzung der Gemeinde Hanerau-Hademarschen über Stundung, 

Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen Anwendung. 

 

§ 7 

Gebührenschuldner 

 

Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet, 

a) der Elternteil, der das Kind angemeldet hat, 

b) der andere Elternteil, wenn er neben dem anmeldenden Elternteil Inhaber der elterlichen 

Sorge ist oder aus anderen Gründen mit verpflichtet wurde, 

c) wer sonst das Kind angemeldet hat. 

Mehrere Verpflichte sind Gesamtschuldner. Die Gebührenschuld entsteht mit der Annahme des 

Aufnahmeantrages. 

 

§ 8 

Datenverarbeitung 

 

(1) Das Amt Mittelholstein ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und 

von personenbezogenen Daten des Kindes sowie dessen Familie ein Verzeichnis mit den Daten 

anzulegen, die für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlich sind. Das Amt Mittel-

holstein ist ebenfalls befugt, diese Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung zu verwenden und 

weiter zu verarbeiten. 

(2) Die Verwendung von Datenträgern durch das Amt Mittelholstein ist zulässig. 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

 

Diese Gebührensatzung der Kommunalen Kindertageseinrichtung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung der Kommunalen Kindertageseinrichtung der Gemeinde 

Hanerau-Hademarschen vom 10.12.2020 außer Kraft. 

 

 

Hanerau-Hademarschen, den 08.12.2021 

 

 

gez. (L.S.) 

 

Thomas Deckner 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Thaden 

für das Haushaltsjahr 2022 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 

25.05.2021 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 566), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom  

29. November 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 

 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 389.800,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 385.600,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss von 4.200,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
387.800,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

358.000,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

79.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

104.600,00 EUR 

    

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 76.000,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  

für die land- und forstwirtschaftlichen  

 a) Betriebe (Grundsteuer A) 320 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 % 

(2) Gewerbesteuer 360 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bür-

germeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjähr-

lich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

Thaden, den 08.12.2021  

 

 

gez. 

 

Klaus Heinrich Bünz 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
 

Jahresabschluss der Gemeindewerke Aukrug für das Wirtschaftsjahr 2020 
 
 
 

Der Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke Aukrug ist von Dennis Max Förster (EEP GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Neumünster) geprüft worden.  
 
Es wurde der beigefügte Bestätigungsvermerk vom 23.11.2021 erteilt. 
 

   
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 09.12.2021 gemäß § 5 Abs. 1 Ziffer 9 der Eigen-
betriebsverordnung den Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke Aukrug festgestellt. 
 
 
Der Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke abschließend mit einer 
 
Bilanzsumme in Höhe von  7.579.964,59 EUR 
Erträgen in Höhe von 1.093.444,17 EUR 
Aufwendungen in Höhe von 1.040.709,25 EUR 
 
und einem Jahresgewinn in Höhe von 52.734,92 EUR  
wird in der von EHLER, ERMER & PARTNER geprüften Form festgestellt. 
 
 
Der Jahresverlust der Abwassersparte  18.108,27 EUR 
wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
  
Der Jahresgewinn der Wasserversorgung  56.624,86 EUR 

 wird mit 2.387,09€ in die allgemeine Rücklage   
  und mit 54.237,77€ in die Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen eingestellt. 
 

Der Jahresgewinn der Wärmeversorgung 14.218,33 EUR 
  wird in die allgemeine Rücklage eingestellt. 
 
 

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und 
Verlustrechnung, dem Lagebericht und dem Anhang, liegt öffentlich aus. Er kann vom 10.01.2022 
bis zum 21.01.2022 während der Sprechzeiten der Gemeindewerke Hohenwestedt, Am Gaswerk 
8, 24594 Hohenwestedt eingesehen werden. 
Um telefonische Anmeldung wird gebeten. 

 
 
 

Hohenwestedt, 16.12.2021 
 
 
 

gez. Kay Fischer, Werkleiter 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
  

 

An die Gemeindewerke Aukrug, Aukrug, und an den Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, vertreten durch das Gemeinde-

prüfungsamt 

 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Aukrug, Aukrug - bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Ge-

winn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich 

der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeinde-

werke Aukrug für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund 

der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 

des Bundeslandes Schleswig-Holstein und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 

31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und 

 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentli-

chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbe-

triebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar.  

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 13 Abs. 1 Kom-

munalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-

tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 

mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-

net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Werkausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den landesrechtlichen Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.  

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 

als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 

können. 

 

Der Werkausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtig-

ten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhal-

tet.  
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Jahresabschluss der Gemeindewerke Hohenwestedt Kommunalservice  

für das Wirtschaftsjahr 2020 
 

 
 
Der Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke Hohenwestedt Kommunalservice ist von Dennis 
Max Förster (EEP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Neumünster) geprüft worden.  
 
Es wurde der beigefügte Bestätigungsvermerk vom 25.11.2021 erteilt. 
 

   
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 14.12.2021 gemäß § 5 Abs. 1 Ziffer 9 der Eigen-
betriebsverordnung den Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke Hohenwestedt Kommunalser-
vice festgestellt. 
 
 
Der Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke abschließend mit einer 
 
Bilanzsumme in Höhe von  36.942.996,36 EUR 
Erträgen in Höhe von 2.646.165,82 EUR 
Aufwendungen in Höhe von 2.566.407,42 EUR 
 
und einem Jahresgewinn in Höhe von 79.758,40 EUR  
wird in der von EHLER, ERMER & PARTNER geprüften Form festgestellt. 
 
 
Der Jahresverlust des Freibades  49.159,47 EUR 
und der Jahresverlust aus der Beteiligungssparte      3.484,98 EUR                   
werden auf neue Rechnung vorgetragen. 
  
Der Jahresgewinn des Bauhofes  126.071,16 EUR 
und der Jahresgewinn der Abwassersparte  6.331,69 EUR 

  werden auf neue Rechnung vorgetragen.  
 
 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und 
Verlustrechnung, dem Lagebericht und dem Anhang, liegt öffentlich aus. Er kann vom 10.01.2022 
bis zum 21.01.2022 während der Sprechzeiten der Gemeindewerke Hohenwestedt, Am Gaswerk 
8, 24594 Hohenwestedt eingesehen werden. 
Um telefonische Anmeldung wird gebeten. 
 
 
Hohenwestedt, 16.12.2021 
 
 
 
Kay Fischer 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
  

 

An die Gemeindewerke Hohenwestedt Kommunalservice, Hohenwestedt und den Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, 

vertreten durch das Gemeindeprüfungsamt: 

 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Hohenwestedt Kommunalservice, Hohenwestedt, - bestehend aus Bilanz zum 

31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 

sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben 

wir den Lagebericht der Gemeindewerke Hohenwestedt Kommunalservice für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 

31. Dezember 2020 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 

des Bundeslandes Schleswig-Holstein und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 

31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und 

 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentli-

chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbe-

triebsverordnung des Bundeslandes Schleswig-Holstein und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar.  

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i.V.m. § 13 Abs. 1 Kom-

munalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-

tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 

mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-

net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Werkausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den landesrechtlichen Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
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internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.  

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 

als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 

können. 

 

Der Werkausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtig-

ten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhal-

tet.  

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen 

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-

gen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 

im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch so-

wie erlangte Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-

nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-

tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 

den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 

unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 

Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 

die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 

Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei-

se, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 

Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu-

gehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-

messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 

der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-

ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie 

ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss un-

ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 

vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 

Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-

kunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beur-

teilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-

urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 

ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-

chen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prü-

fung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-

rer Prüfung feststellen. 

 

ERWEITERUNG DER JAHRESABSCHLUSSPRÜFUNG GEMÄß § 13 Abs.1 Nr. 3 KPG S-H 

 

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Wirtschaftsjahr vom 

01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein haben wir in 

dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen. 

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden 

sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für die Vorkehrungen 

und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben. 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Mörel 

für das Haushaltsjahr 2022 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 

25.05.2021 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 566), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24. 

November 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 

 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 344.600,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 437.600,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -93.000,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
342.800,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

413.100,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

2.500,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

6.500,00 EUR 

    

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,00 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

(1) Grundsteuer  

für die land- und forstwirtschaftlichen  

 a) Betriebe (Grundsteuer A) 320 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 % 

(2) Gewerbesteuer 310 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder 

der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleis-

teten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000,00 EUR beträgt. 

 

Mörel, den 07.12.2021  

 

 

gez. 

 

Bernd Steinbach 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 

 

Satzung  

der Gemeinde Heinkenborstel 

zur Regelung der Plakatierung 

(Plakatierungssatzung) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Feb-

ruar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Mai 2021 

(GVOBl. Schl.-Holst. S. 566), der §§ 21, 23 Abs. 1 und 2a, 26 Abs. 1 und 6 Satz 1 des Straßen- 

und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 25. November 2003 (GVOBl. 

Schl.-Holst. S. 631, ber. 2004 S. 140) in der zuletzt geänderten Fassung vom 22. April 2021 

(GVOBl. Schl.-Holst., S. 430) sowie des § 8 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 3 Satz 1 und 7 des Bundes-

fernstraßengesetzes (FStrG) vom 28. Juni 2007 (BGBl. I. S. 1206) in der zuletzt geänderten Fas-

sung vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 

Heinkenborstel vom 07.12.2021 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

Diese Satzung zur Regelung der Plakatierung für das Gebiet der Gemeinde Heinkenborstel gilt für 

alle öffentlichen Straßen, öffentlichen Anlagen und öffentlichen Flächen im Gebiet der Gemeinde 

Heinkenborstel. 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Plakatierungssatzung sind alle Gemeindestraßen, Bundes-

, Landes-, und Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahren, Wege und Plätze, die dem öffentlichen 

Verkehr gewidmet sind oder auf denen ein öffentlicher Verkehr stattfindet. Zu den öffentlichen 

Straßen gehören insbesondere auch Fahrbahnen, Randstreifen, Haltestellen, Haltebuchten, Flä-

chenbereiche der Wartehäuschen, Durchlässe, Brücken, Parkplätze, Gehwege, Gehflächen, Stra-

ßenböschungen und Stützmauern. 

(2) Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Plakatierungssatzung sind gärtnerisch gestaltete öffentli-

che Anlagen oder sonstige Grünanlagen oder Flächen, die der Erholung der Bevölkerung oder der 

Gestaltung des Orts- oder Landschaftsbildes dienen und der Öffentlichkeit zugänglich sind. Dazu 

gehören auch Verkehrsgrünanlagen und öffentlich zugängliche Kinderspielplätze und Sportplätze 

einschließlich Bolzplätze. 

(3) Öffentliche Flächen im Sinne dieser Plakatierungssatzung sind Flächen und Gegenstände, die 

dem öffentlichen Nutzen dienen, insbesondere Wertstoffbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe, Ver-

teiler- und Schaltkästen, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Schallschutzwände, Gelän-

der, Bänke, Denkmäler, Bäume, Licht- und Leitungsmasten, Wartehäuschen (soweit sie nicht unter 

Abs.1 fallen), Briefkästen, Telefonzellen sowie Türen, Tore, Wände und Mauern von öffentlichen 

Gebäuden. 
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§ 3 

Erlaubnispflichtige Nutzungen 

 

(1) Das Aufstellen und Anbringen von Plakaten, Plakatständern, Werbereitern, Hinweisschildern 

oder Werbebannern sowie das Anbringen von Plakattafeln auf den in § 1 bezeichneten öffentlichen 

Straßen, Anlagen und Flächen der Gemeinde Heinkenborstel stellt eine Sondernutzung dar und 

bedarf grundsätzlich der Erlaubnis der Gemeinde. 

(2) Ausnahmen sind in § 4 geregelt. 

(3) Bauordnungsrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 

(4) Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis erteilt ist. Auf die Erteilung einer Plakatie-

rungserlaubnis besteht kein Rechtsanspruch. 

 

§ 4 

Erlaubnisfreie Sondernutzungen 

 

(1) In Ortsdurchfahrten oder Gemeindestraßen bedürfen folgende Plakatierungen keiner Erlaubnis 

nach dieser Satzung: 

Plakatierungen der örtlichen Vereine und Verbände für Veranstaltungen/Aktionen in der Gemeinde 

Heinkenborstel wie z.B. Sportveranstaltungen, Flohmärkte, Weihnachtsmärkte, Laternenumzüge 

usw. 

Es dürfen jedoch max. 10 Plakate aufgestellt werden. 

(2) Die folgenden Auflagen und Bedingungen sind jedoch auch für die erlaubnisfreien Sondernut-

zungen zu beachten. 

 

§ 5 

Verfahren 

 

(1) Die Plakatierungserlaubnis ist in der Regel mindestens zwei Wochen vor Inanspruchnahme 

schriftlich beim Amt Mittelholstein zu beantragen. 

(2) Der Antrag soll mindestens enthalten 

a. Den Namen, die Anschrift und die Unterschrift des Antragstellers, 

b. Angaben über den Grund (Art, Tag und Ort der Veranstaltung), den Zeitraum der Plakatierung, 

Anzahl und Größe der Plakatträger sowie den Ort (Gemeinde) der Plakatierung 

c. Einen Lageplan oder eine Lageskizze mit Maßangaben, wenn dies für die Bearbeitung des An-

trages erforderlich erscheint. 

Auf Anforderung sind fehlende Angaben zu ergänzen und unrichtige Angaben oder Anlagen zu 

berichtigten. 

(3) Die Plakatierungserlaubnis wird vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen durch 

schriftlichen Bescheid erteilt. 

(4) Ändern sich die dem Antrag oder die der Plakatierungserlaubnis zugrunde liegenden tatsächli-

chen oder rechtlichen Verhältnisse, so hat dies der Antragsteller oder Erlaubnisnehmer unverzüg-

lich mitzuteilen. 
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§ 6 

Allgemeine Auflagen 

 

(1) Die Werbeträger (Plakate, Plakattafeln, Plakatständer, Werbereiter, Werbeschilder, Hinweis-

schilder) sollen die Größe DIN A0 nicht überschreiten. 

(2) Es dürfen beidseitig bedruckte Werbeträger verwendet werden. Sofern Werbeträger verwendet 

werden, die doppelt Rücken an Rücken zu beiden Seiten zeigend aufgestellt werden, gelten diese 

jedoch als 2 Plakate. Dies gilt ebenso für übereinander angebrachte Plakate. 

(3) Plakatierungen von/an Verkehrszeichen,- Anlagen- und Leiteinrichtungen (Schilder, Schutz-

planken, Ampeln, Schilderpfosten etc.) sowie Brücken, Bäumen und Schutzgeländern sind zu un-

terlassen. 

Es ist lediglich erlaubt, Werbeträger an Baumpfosten (Dreipfostenschutz) –sofern vorhanden- so-

wie an Straßenlaternen anzubringen, ohne diese zu beschädigen. 

(4) Die Werbeträger sind so aufzubauen, dass sie zu keiner Zeit eine Gefahr für die Verkehrssi-

cherheit darstellen. Insbesondere dürfen Sie den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr nicht behin-

dern oder gefährden. Die Werbeträger dürfen weder in das Lichtraumprofil der Straße noch des 

Rad- oder Gehweges hineinragen. 

An Kreuzungen, Einmündungen, Ein-, Aus- und Zufahrten muss der Sichtwinkel frei bleiben. Die 

Sicht auf Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen darf ebenfalls nicht behindert werden. 

(5) Die Werbeträger sind sturmsicher zu befestigen, ohne dass hierdurch Schäden an Straßen-

lampen, Verkehrszeichen oder Bäumen entstehen (z.B. durch Klebebandreste, Draht, Nägel oder 

scharfkantiges Befestigungsmaterial). 

(6) Die Werbeträger sind so aufzustellen, dass sie durch Nässe nicht aufgeweicht oder eingerissen 

und im Übrigen nicht umgeweht werden können. Die ordnungsgemäße Beschaffenheit und Befes-

tigung sind vom Aufsteller zu kontrollieren. Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. Sie dürfen das 

Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht verunstalten. 

(7) Die Werbung auf Straßengrundstücken ist auf den Bereich der Ortsdurchfahrt (OD) nach § 4 

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) bzw. § 5 Abs. 4 Bundesfern-

straßengesetz (FStrG) zu beschränken. 

(8) Es ist verboten, die bereits vorhandenen Werbeträger Anderer zu überkleben und zu entfernen. 

(9) Plakatierungen dürfen mit einer Frist von 4 Wochen vor der Veranstaltung/Aktion erfolgen. Sie 

sind innerhalb von 3 Tagen nach dessen Ende wieder zu entfernen. Die in Anspruch genommenen 

Plätze sind in einem sauberen Zustand zu hinterlassen. 

(10) Für alle eventuell entstehenden Personen-, Vermögens- und Sachschäden (auch für Schäden 

durch Sichtbehinderung) sowie für die Erfüllung aller anderen Ansprüche, die der Gemeinde bzw. 

dem Amt Mittelholstein oder Dritten aus dieser Sondernutzung entstehen, haftet der Erlaubnis-

nehmer, sein Rechtsnachfolger oder der Antragsteller als Gesamtschuldner. 

 

§ 7 

Besondere Auflagen für Wahlen 

 

(1) Das Aufstellen von Werbeanlagen aus Anlass von Wahlen ist lediglich in der Zeit von 6 Wo-

chen vor der Wahl bis spätestens 2 Wochen nach der Wahl zugelassen. 

(2) Jegliche Wahlwerbung ist innerhalb der angegebenen Frist nach der Wahl wieder zu entfernen. 

Die in Anspruch genommenen Plätze sind in einem sauberen Zustand zu hinterlassen. Bei Nicht-
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einhaltung des Termins kann die Beseitigung als Ersatzvornahme durch den Träger der Straßen-

baulast auf Kosten der Partei veranlasst werden. 

(3) Zugelassene Parteien dürfen Werbeanlagen in Form von Stellschildern bzw. Plakatträgern und 

mobilen Schildern verwenden. Sie sind so aufzubauen bzw. anzubringen, dass sie im Kontakt mit 

dem Boden stehen. Mobile Schilder sind Plakatträger die auf dem Boden stehen und ihre Standsi-

cherheit durch Aufklappen erreichen. Das Bekleben von Flächen ist nicht zulässig. 

(4) Des Weiteren dürfen die zugelassenen politischen Parteien vor der Wahl als Hinweis auf Wahl-

veranstaltungen werben. Die Werbeanlagen dürfen 7 Tage vor der Veranstaltung aufgestellt wer-

den. Dieses gilt auch für Veranstaltungen der Wahlkreiskandidatinnen / Wahlkreiskandidaten au-

ßerhalb der Gemeinde. Ebenso gilt für die Dauer einer angemeldeten Informationsveranstaltung 

(Info-Stand) eine Ausnahme.  

(5) Im Übrigen gelten die Allgemeinen Auflagen aus § 6 und die Vorgaben des § 23 Abs. 2a  

Straßen- und Wegegesetz (StrWG-SH) in der geltenden Fassung. 

 

§ 8 

Gebühren 

 

Für die Erteilung einer Erlaubnis für das Plakatieren wird eine Verwaltungsgebühr nach der Sat-

zung über die Verwaltungsgebühren des Amtes Mittelholstein erhoben.  

Es kann eine angemessene Kaution festgesetzt werden, die nach Entfernung der Plakate zurück-

zuzahlen ist. 

 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Im Falle einer Zuwiderhandlung wird diese nach dem Katalog des § 56 Abs. 1 und 2 Straßen- und 

Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils gültigen Fassung geahndet. 

Weiterhin behält sich die Gemeinde vor, bei Zuwiderhandlungen die Plakate kostenpflichtig zu ent-

fernen. 

 

§ 10 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

(1) Die Gemeinde Heinkenborstel verarbeitet zur Umsetzung dieser Satzung personenbezogene 

Daten der Antragstellenden zum Zweck der Bescheidung über Sondernutzungserlaubnisse, Erhe-

bung von Gebühren, Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten sowie den Erlass und 

Vollzug von Bußgeldbescheiden. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1e 

DSGVO i.V.m. § 3 Satz 2 LDSG-SH. 

Hierfür werden folgende Daten erhoben: Name und Vorname der/des Antragsstellenden mit der 

zugehörigen Melde- oder Geschäftsadresse.  

(2) Die entsprechenden Daten werden erhoben aus Datenbeständen, die die Antragstellerin/der 

Antragsteller der Gemeinde mitteilt sowie aus Liegenschaftsbüchern, Grundbüchern, Grundsteuer-

datei, Baugenehmigungsunterlagen, Meldedatei, gewerberechtlichen Anmeldungen und straßen-

verkehrsrechtlichen Anträgen bzw. Genehmigungen. 
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(3) Die Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 10 Jahre archiviert und 

im Anschluss unwiederbringlich gelöscht. Eine Drittlandsübermittlung und eine automatisierte Ent-

scheidungsfindung (Profiling) ist nicht vorgesehen. 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Heinkenborstel zur Regelung der Plakatierung (Plaka-

tierungssatzung)  vom 10.12.2015 außer Kraft.  

 

 

Heinkenborstel, den 09.12.2021  

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Holger Wichmann  

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
 
 

Bekanntmachung 
über die Durchführung des Mikrozensus 2022 

 
 
 
Wie in jedem Jahr findet in 2022 im gesamten Bundesgebiet und damit auch in vielen Städten und Gemeinden des 
Landes Schleswig-Holstein die Erhebung über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt (Mikrozensus) durch das Sta-
tistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein statt.  
 
Rechtsgrundlage hierfür ist das Mikrozensusgesetz vom 7. Dezember 2016.  
 
Die Befragung der ausgewählten Haushalte erstreckt sich dabei über das gesamte Jahr 2022.  
Das bedeutet, dass in den kommenden Monaten einzelne Haushalte der Gemeinden zum Interview heran- 
gezogen werden können. 
 
Mit der Erhebung werden Interviewerinnen und Interviewer beauftragt, die Gewähr für Zuverlässigkeit und 
Verschwiegenheit bieten und besonders zur Wahrung des Datenschutzes verpflichtet worden sind. 
 
Alle vom Mikrozensus betroffenen Haushalte erhalten ein Ankündigungsschreiben des Statistischen Amtes 
sowie eine Kurzinformation, die über Zweck, Methode und rechtliche Regelungen dieser Erhebung informiert. 
 
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie führen die Erhebungsbeauftragten die Interviews ausschließlich 
telefonisch mit den Haushalten durch. 
 
Die Rechtmäßigkeit dieser Erhebung wird bestätigt. 
 
Weitere Informationen des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein finden Sie unter 
https://www.statistik-nord.de/mikrozensus  
 
 
Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrag 
 
gez. Petra Hammerich 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Satzung über die Aufhebung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 

Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Was-

serversorgungssatzung) der Gemeinde Aukrug 

 

Aufgrund von § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - 
GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 566) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Aukrug vom 09.12.2021 diese Satzung erlassen. 

 

§ 1 

Die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung 
der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) der Gemeinde Aukrug vom 18.10.2001 
wird mit Ablauf des 31.12.2021 aufgehoben. 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. In der Bekanntmachung der Sat-
zung ist darauf hinzuweisen, wo die Satzung eingesehen werden kann. 

 

 

Aukrug, den 09.12.2021      

 

 

Joachim Rehder 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 

 
Satzung über die Aufhebung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung über 

den Anschluss an die zentrale Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der 

Grundstücke mit Wasser der Gemeinde Aukrug 

 

Aufgrund von § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung - 
GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 566) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Aukrug vom 09.12.2021 diese Satzung erlassen. 

 

§ 1 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung über den Anschluss an die zentrale Wasserver-
sorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser der Gemeinde Aukrug vom 
24.07.2001 in der Fassung der IV. Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Sat-
zung über den Anschluss an die zentrale Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der 
Grundstücke mit Wasser der Gemeinde Aukrug vom 12.12.2013 wird mit Ablauf des 31.12.2021 
aufgehoben. 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. In der Bekanntmachung der Sat-
zung ist darauf hinzuweisen, wo die Satzung eingesehen werden kann. 

 

 

Aukrug, den 09.12.2021      

 

 

Joachim Rehder 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Jahrsdorf 

für das Haushaltsjahr 2022 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 

25.05.2021 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 566), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09. 

Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 

 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 366.900,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 312.600,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 54.300,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
365.200,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

308.400,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

33.000,00 EUR 

    
festgesetzt. 

 

§ 2 

 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,00 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  

für die land- und forstwirtschaftlichen  

 a) Betriebe (Grundsteuer A) 320 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 % 

(2) Gewerbesteuer 325 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder 

der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleis-

teten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Jahrsdorf, den 16.12.2021  

 

 

gez. 

 

Klaus Bruhn 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Nienborstel 

für das Haushaltsjahr 2022 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 

25.05.2021 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 566), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom  

07. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 

 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.137.900,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.133.000,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 4.900,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
1.120.400,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

1.024.400,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

10.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

56.300,00 EUR 

    

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 2,78 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen  

 Betriebe (Grundsteuer A) 300 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300 % 

(2) Gewerbesteuer 310 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Nienborstel, den 16.12.2021  

 

 

gez. 

 

Holger Kühl 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Wapelfeld 

für das Haushaltsjahr 2022 
 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 

25.05.2021 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 566), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 

29. November 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 

 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 491.300,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 463.100,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 28.200,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
485.800,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

441.000,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

188.400,00 EUR 

    

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,09 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen  

    Betriebe (Grundsteuer A) 320 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 % 

(2) Gewerbesteuer 310 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bür-

germeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjähr-

lich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 0,00 EUR beträgt. 

 

 

Wapelfeld, den 16.12.2021  

 

 

gez. 

 

Volker Delfs 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Haushaltssatzung  

der Gemeinde Grauel 

für das Haushaltsjahr 2022 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 

(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 

25.05.2021 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 566), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22. 

November 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 

 

1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 488.700,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 528.800,00 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -40.100,00 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit auf 
481.800,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit auf 

497.100,00 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und der Finanzierungstätigkeit auf 

3.000,00 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstä-
tigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

5.500,00 EUR 

    

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

 

Es werden festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 0,42 Stellen. 
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§ 3 

 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

(1) Grundsteuer  

für die land- und forstwirtschaftlichen  

 a) Betriebe (Grundsteuer A) 340 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 % 

(2) Gewerbesteuer 310 % 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre 

oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 

5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder 

der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleis-

teten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten. 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Grauel, den 13.12.2021  

 

 

gez. 

 

Friedrich Flügge 

 

 

(L.S) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen neh-

men. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 

Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-

mittelholstein.de. 
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Amtliche Bekanntmachung 
   

I. Nachtragshaushaltssatzung  

der Gemeinde Grauel 

für das Haushaltsjahr 2021 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 und § 80 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geän-

derten Fassung vom 25.05.2021 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 566), wird nach Beschluss der Gemein-

devertretung vom 22. November 2021 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

    Und damit der Gesamtbetrag des Haus-
haltsplanes einschl. der Nachträge 

  erhöht 
um 

EUR 

vermindert 
um 

EUR 

gegenüber 
bisher 
EUR 

nunmehr 
festgesetzt 

auf 
EUR 

1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Er-
träge 

114.900,00 0,00 375.000,00 489.900,00 

 Gesamtbetrag der Auf-
wendungen 

0,00 17.600,00 475.900,00 458.300,00 

 Jahresüberschuss 132.500,00 0,00 -100.900,00 31.600,00 

 Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit 

108.800,00 0,00 375.000,00 483.800,00  

 Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit 

0,00 27.300,00 454.500,00 427.200,00  

      

 Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen aus der In-
vestitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätig-
keit 

0,00 304.900,00 309.800,00 4.900,00 

 Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen aus der In-
vestitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätig-
keit 

0,00 279.700,00 318.900,00 39.200,00 

 

festgesetzt. 
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§ 2 

 

Es werden neu festgesetzt: 
 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen 

von bis-
her 

0,00 EUR auf 0,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen 

von 
bisher 

0,00 EUR auf 0,00 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von 
bisher 

0,00 EUR auf 0,00 EUR 

4.  die Gesamtzahl der im Stellenplan aus-
gewiesenen Stellen 

von bis-
her 

0,00  auf 0,00  

 

 

§ 3 

 

Unverändert 

 

§ 4 

 

Unverändert 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 5.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Grauel, den 13.12.2021  

 

 

gez. 

 

Friedrich Flügge 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

Die vorstehende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich 

bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtrags-

haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt 

Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Am-

tes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.  
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Amtliche Bekanntmachung 
 

I. Nachtragshaushaltssatzung  

der Gemeinde Jahrsdorf 

für das Haushaltsjahr 2021 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 und § 80 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für 

Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geän-

derten Fassung vom 25.05.2021 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 566), wird nach Beschluss der Gemein-

devertretung vom 09. Dezember 2021 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 
 

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden 
 

    Und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl. 

der Nachträge 
  erhöht 

um 
EUR 

vermindert 
um 

EUR 

gegenüber 
bisher 
EUR 

nunmehr 
festgesetzt 

auf 
EUR 

1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Erträge 47.600,00 0,00 272.600,00 320.200,00 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 24.100,00 0,00 292.400,00 316.500,00 

 Jahresüberschuss 23.500,00 0,00 -19.800,00 3.700,00 

 Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit 

45.900,00 0,00 272.600,00 318.500,00  

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit 

21.300,00 0,00 291.000,00 312.300,00  

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit 

16.000,00 0,00 50.000,00 66.000,00 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzie-
rungstätigkeit 

24.000,00 0,00 58.000,00 82.000,00 

 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Es werden neu festgesetzt: 
 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen 

von bis-
her 

50.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen 

von 
bisher 

0,00 EUR auf 0,00 EUR 
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3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von 
bisher 

0,00 EUR auf 0,00 EUR 

4.  die Gesamtzahl der im Stellenplan aus-
gewiesenen Stellen 

von bis-
her 

0,00  auf 0,00  

 

 

§ 3 

 

Unverändert 

 

§ 4 

 

Unverändert 

 

§ 5 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder In-

vestitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition 

oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 1.000,00 EUR beträgt. 

 

 

Jahrsdorf, den 16.12.2021  

 

 

gez. 

 

Klaus Bruhn 

 

 

(L.S.) 

 

 

(Bürgermeister)  

 

 

 

Die vorstehende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 hiermit öffentlich be-

kannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die I. Nachtragshaushaltssatzung und den I. Nachtrags-

haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt 

Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Am-

tes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de. 

 

 

 


